
Zeitschrift: Arbido

Herausgeber: Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare; Bibliothek
Information Schweiz

Band: - (2013)

Heft: 1: Privatarchive = Archives privées = Archivi privati

Artikel: Aspekte des Urheberrechts im Literaturarchiv

Autor: Waespi, Oliver

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-769686

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 04.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-769686
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Aspekte des Urheberrechts im Literaturarchiv

Oliver Waespi, wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Bundesamt für Kultur'

Der vorliegende Beitrag basiert auf ei-

nem Referat, das der Autor anlässlich
der VSA-Fachtagung 2012 in Bern gehal-
ten hat. Ziel des Beitrags ist es, Grund-
Sätze und ausgewählte Probleme des
Urheberrechts im Kontext von Literatur-
archiven zu untersuchen. Als Beispiel
wird insbesondere auf das Schweizeri-
sehe Literaturarchiv (SLA) eingegangen,
das die meisten bedeutenden Literatur-
nachlasse der Schweiz des 20. Jahrhun-
derts enthält. Es wurde auf der Grund-
läge des Nachlasses von Friedrich Dür-
renmatt vom Bund gegründet und
der Schweizerischen Nationalbibliothek
angegliedert.

i. Die Aufgaben des Schweizerischen
Literaturarchivs und die Bedürfnisse
der Nutzer
Das SLA hat in Artikel 6 Absatz 2 Na-

tionalbibliotheksgesetz^ eine gesetz-
liehe Grundlage; gemäss dieser Bestim-

mung ist es Aufgabe des SLA, «die
Nachlässe und die persönlichen Archi-
ve von schweizerischen oder mit der
Schweiz verbundenen Personen, deren
Werk für die Kultur und das Geistesie-
ben des Landes von Bedeutung ist, zu
erwerben, zu sammeln, zu erschliessen
und zu vermitteln». Die französische
Übersetzung des Gesetzestextes spricht
bezüglich der beiden letztgenannten
Nutzungsformen noch ausdrücklicher
von «répertorier» und «rendre (les
fonds) accessibles au public», also «ka-

talogisieren» und «der Öffentlichkeit
zugänglich machen».

Seitens der Benutzenden des SLA be-

stehen verschiedene Bedürfnisse: Die
archivierten Werke sollen in Katalogen
ermittelt und auf vielfache Weise ver-
wendet werden können, etwa durch
Konsultation im Lesesaal, Analyse und
Zitat im Rahmen von Forschungsar-
beiten, Präsentation bei Wissenschaft-
liehen Veranstaltungen, Veröffentli-
chung, Reproduktion und Verbreitung
im Rahmen von Verlagseditionen und
so fort.

Sowohl die gesetzlichen Aufgaben des
SLA als auch die Bedürfnisse seiner
Nutzer beinhalten Verwendungsfor-
men, die potenziell Urheberrechte an
den archivierten Werken tangieren.
Vom Erwerb bis zur allfälligen Veröf-
fentlichung und Verbreitung eines
Werks bildet sich eine «Verwendungs-
kette», anhand derer nachfolgend ein
paar ausgewählte Rechtsfragen analy-
siert werden sollen.

2. Nutzungsformen und Urheberrecht

aj Envenb, Sammlung und Erschliessung
durch das SIA
Das SLA ist, wie andere Literaturarchi-
ve auch, primär am Erwerb des physi-
sehen Eigentums an Literaturnachläs-
sen interessiert, nicht am Erwerb der
Urheberrechte daran. Letztere werden
durch die Autoren oder deren Rechts-

nachfolger in der Regel Verlagen oder
Agenten übertragen. Dass der Bund
Eigentümer eines Manuskripts wird,
obschon die Urheberrechte daran noch
beim Autor liegen oder einem Dritten
übertragen wurden, ist rechtlich durch-
aus möglich: Eigentumsrechte und Ur-
heberrechte am gleichen Werk können
verschiedenen Personen gehören', und
zwar auch dann, wenn das Eigentum
an einem Originalwerk übertragen
wird (Art. 16 Abs. 3 Bundesgesetz über
das Urheberrecht und verwandte

Schutzrechte^).

Der nächste Schritt, die Sammlung und
Erschliessung von Werken, insbeson-
dere deren Erhalt, beinhaltet ebenfalls
eine Reihe von Nutzungshandlungen
urheberrechtlicher Natur. Hierzu gehö-

ren beispielsweise das Anfertigen von
Archivkopien, das Einrichten interner
elektronischer Archive oder die interne
Migration und Vervielfältigung von Da-

ten zum Zweck der Sicherung und des

Erhalts. In diesem Kontext werden u. a.

öffentlich zugängliche Bibliotheken
und Archive durch das neu geregelte,
erweiterte Archivprivileg (Art. 24
Abs. ü" URG) dazu ermächtigt, die zur
Sicherung und Erhaltung ihrer Bestän-
de notwendigen Werkexemplare herzu-
stellen, und zwar sowohl in analoger als

auch in digitaler Form. Diese Bestim-

mung soll den neuen Anforderungen
Rechnung tragen, welche das digitale
Umfeld an die Gedächtnisinstitutionen
stellt. Namentlich sollen im Interesse
am Erhalt von Wissen und Kultur Ver-
vielfältigungsprozesse zum Zweck der
Erhaltung der Bestände öffentlicher
Bibliotheken vom Urheberrechtsschutz

ausgenommen werden'. Das Archivpri-
vileg gilt nur für nicht kommerzielle
Tätigkeiten, ist aber gerade deshalb für
Literaturarchive sehr relevant®.

1)) Vermittlung durch das SLA
Im Weiteren gehört es auch zu den Auf-
gaben des SLA, seine Bestände der Öf-
fentlichkeit zu vermitteln, das heisst,
im Rahmen der Rechtsordnung und
des Willens der Autoren und ihrer
Rechtsnachfolger zugänglich zu ma-
chen. Die wichtigste Vermittlungs-
handlung des SLA besteht in der Regel
darin, die Werke der interessierten Öf-
fentlichkeit im Lesesaal des SLA zur
Konsultation vorzulegen (vgl. Art. 2 der
Weisungen zur Benutzung des Schwei-
zerischen Literaturarchivs?). Das Recht
hierzu wird dem SLA regelmässig in
den jeweiligen Erwerbungsverträgen
übertragen. Vermutlich wäre eine Zu-
gänglichmachung im Lesesaal aber bei
den meisten erworbenen Nachlässen
auch ohne ausdrückliche Rechtsein-

1 Der Autor drückt im vorliegenden Artikel
seine persönliche Meinung aus.

2 NBibG vom 18. Dezember 1992, SR 432.21.
3 De Werra, in: Müller/Oertli (Hrsg.), Urheber-

rechtsgesetz, Bern 2012, ad Art. 9 Rz 51.

4 URG, vom 9. Oktober 1992, SR 231.1.

5 Botschaft zum URG, Bundesblatt (BBI) 2006
S. 3430.

6 In den wenigsten Fällen wird man öffentli-
chen Literaturarchiven kommerzielle Absich-
ten unterstellen können; vielmehr setzen ja
die Archive selbst bzw. die öffentliche Hand

beträchtliche Mittel für die Erschliessung
und den Erhalt der Werke und Archivalien

ein, ohne seitens der Benutzenden eine ent-

sprechende Gegenleistung zu erhalten.

7 Stand: 1. Januar 2008, nachfolgend: SLA-

Weisungen.
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räumung zulässig, da zumindest diese
Form der Vermittlung ja den eigentli-
chen Vertragszweck beim Erwerb eines
Literaturnachlasses darstellt®. Aller-
dings werden zwischen dem SLA und
den Autoren bzw. ihren Rechtsnachfol-

gern zuweilen auch Beschränkungen
der Zugänglichkeit vertraglich verein-
bart, beispielsweise durch die Sperrung
bestimmter Nachlassteile oder durch
die Auflage, die Konsultation gewisser
Bestände müsse durch die Rechtsin-
haber vorgängig bewilligt werden. Zu-
gangsbeschränkungen können sich
auch aus Urheber- oder Persönlichkeits-
rechtlichen Gründen ergeben.

Neben der physischen Zugänglichkeit
der Bestände erwartet die Öffentlich-
keit heutzutage deren digitale Sichtbar-
keit im Internet. Das SLA wie auch
andere Literaturarchive verfolgen in
dieser Hinsicht eine zurückhaltende

8 Siehe zur Zweckübertragungstheorie z.B. De

Werra, in: Müller/Oertli (Hrsg.), Urheber-

rechtsgesetz, Bern 2012, ad Art. 16 Rz 39 ff.

9 Für eine Anwendung von Art. 26 URC auch

auf Kataloge im Internet sprechen sich fol-

gende Autoren aus: Macciacchini/Oertli, in:

Müller/Oertli (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz,
Bern 2012, ad Art. 26 Rz 8 («sofern dessen

Inhalt sich effektiv aufdie Abbildung und

Erläuterung von physisch zugänglichen Aus-

Stellungswerken beschränkt, wobei auch hier

die grundsätzliche Beschränkung auf die

Dauer der Ausstellung zu beachten ist»);
wohl auch Yuanshi Bu, Die Schranken des

Urheberrechts im Internet, Bern 2004, S. 90;
contra: wohl Barrelet/Egloff, Das neue Urhe-

berrecht, Bern 2008, ad Art. 26 URC Rz 3;

Rehbinder/Vigano, Urheberrecht, 3. Auflage,
Zürich 2008, ad Art. 26 URC Rz 5; unklar

François Dessemontet, Le droit d'auteur,
Lausanne 1999» "*• Auflage, S. 366 Rz 499 im

Vergleich zu Fn 1230.

10 So auch Yuanshi Bu, op. cit., S. 90 f.

n Art. 24 Abs. ibis URG; vgl. a. Botschaft BBl

2006 S. 3430.

12 Art. 19 Abs. 1 bzw. 25 Abs. i URG, s.a. Hug,
in: Müller/Oertli (Hrsg.), Urheberrechtsge-

setz, Bern 2012, ad Art. 9 Rz 32.

13 Diesbezüglich kommt es auf den Willen der

Urheberin an, siehe dazu Pierre-Emmanuel

Ruedin, La citation en droit d'auteur, Basel

2010, S. 137 ff.

14 Art. 15 Abs. 2 SLA-Weisungen.

Praxis und schalten Digitalisate von ar-
chivierten Werken nur dann online,
wenn ihnen die Rechte hierzu übertra-
gen wurden. Diese Zurückhaltung ist
aus urheber- und persönlichkeitsrecht-
liehen Gründen geboten, namentlich
auch deshalb, weil die Urheberrechte
an den meisten im SLA archivierten
Archivalien und Werken durch Verle-

ger oder Agenten wahrgenommen wer-
den und sich viele neuere Werke oft
noch in einer Phase der kommerziellen
Auswertung befinden.

Unabhängig hiervon stellt sich immer-
hin die Frage, ob die Anreicherung von
Onlinekatalogen von Archiven, Biblio-
theken und anderen Gedächtnisinstitu-
tionen mit Digitalisaten der fotografi-
sehen und weiteren Bildwerke oder mit
Inhalts- und Literaturverzeichnissen
der erschlossenen Publikationen ge-
stützt auf das Katalogprivileg im Sinne
von Art. 26 URG ohne Einwilligung der
Rechtsinhaber zulässig wäre. Völlig
ausgeschlossen scheint mir dies im gel-
tenden Recht nicht, denn die Frage, ob
auch Onlinekataloge von Art. 26 URG
erfasst werden, wird in der Rechtslehre
nicht von vornherein ablehnend beur-
teilt, sondern ist umstritten». Soweit
ersichtlich, liegt diesbezüglich noch
kein Gerichtsurteil vor. Dadurch be-
steht aber eine grosse Rechtsunsicher-
heit, die sich im Moment nur durch
eine einzelfallbezogene Rechtsklärung
beseitigen lässt. Letztere übersteigt je-
doch die Ressourcen der meisten be-
troffenen Institutionen angesichts der
Millionen von archivierten Medien bei
Weitem.

Deshalb ist zu hoffen, dass der Gesetz-
geber in Zukunft das Katalogprivileg
dereinst aufalle Arten von öffentlichen
Gedächtnisinstitutionen und zeitge-
mässe, digitale Katalogformen erwei-
tern wird'". Leistungsfähige digitale
Onlinekataloge würden einem erhebli-
chen öffentlichen Interesse an einer
effizienten und raschen Auffindbarkeit
von Archivbeständen öffentlich finan-
zierter Gedächtnisinstitutionen ent-
sprechen. Bei einer tiefen Bildauf-
lösung würden die kommerziellen
Auswertungsmöglichkeiten der Werke
durch die Urheber dadurch nicht ge-
schmälert. Im Gegenteil, viele Bestän-
de würden sichtbarer und präsenter im

Internet. Eine Anpassung des Katalog-
Privilegs an die technische digitale Ent-
wicklung wäre auch mit der Entwick-
lungsgeschichte und Systematik des
URG kongruent, da diese Anpassung
auch bezüglich des Archivprivilegs"
vollzogen wurde.

Was sodann weitergehende Vermitt-
lungshandlungen durch Literaturar-
chive angeht, so bedürfen diese zusätz-
licher vertraglicher Vereinbarungen.
Dies geschieht beispielsweise in Form
von durch das SLA betreuten Werkedi-
tionen, zu denen die notwendigen Nut-
zungsrechte dem Bund vertraglich
übertragen werden (aktuell beispiels-
weise die Werkeditionen von Emmy
Hennings und Hermann Burger).

cj Drüfftutzung innerhalb der Schran-
kenbestimmnngen des URG
Der nächste Schritt in der Verwen-
dungskette literarischer Werke ist die
Nutzung durch Dritte ausserhalb des
SLA, namentlich dessen Benutzende
wie Studierende, Forschende, Verleger,
Journalisten etc. Gewisse Werkverwen-
düngen durch Dritte sind durch Schran-
kenbestimmungen des URG abge-
deckt, das heisst, sie sind unter be-
stimmten Voraussetzungen auch ohne
Einwilligung der Rechtsinhaber zuläs-
sig. Hierzu gehört neben dem Kopier-
recht im Sinne von Art. 19 URG auch
das Zitatrecht gemäss Art. 25 URG.

Beide dieser Rechte können nur bezüg-
lieh veröffentlichter Werke geltend ge-
macht werden". Diesem Grundsatz
tragen die SLA-Weisungen, welche in
der Regel integrierender Bestandteil
der Erwerbungsverträge sind, Rech-

nung: Bisher unveröffentlichte'' Archi-
Valien und Werke des SLA dürfen nur
mit Einwilligung der Inhaber der Urhe-
berrechte bzw. ihrer Rechtsnachfolger
(sowie persönlichkeitsrechtlich ge-
schützter Personen) kopiert, zitiert
oder anderweitig verwendet werden"».

Wo ein Zitat nicht zulässig ist, mag es
in gewissen Fällen angehen, dass Text-

passagen nicht wörtlich zitiert werden,
sondern nur deren gedanklicher Inhalt
wiedergegeben wird. Dies kann aus ur-
heberrechtlicher Sicht rechtens sein,
sofern ein öffentliches Interesse an die-
ser Information vorliegt (was vermut-
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lieh bei wissenschaftlichen Werken
eher der Fall sein wird als bei literari-
sehen) und die Wiedergabe «nicht be-

zweckt, dem Publikum einen Werkge-
nuss auch ohne Lektüre des Original-
werks zu ermöglichen»''. Allerdings ist
hier Vorsicht geboten: Die reine Para-

phrase ist unzulässig'®, die Wiedergabe
darf sich dem Original nicht zu sehr
annähern oder dieses verändern'?, und
es sind allfällige persönlichkeitsrechtli-
che Einschränkungen zu beachten.

d) Drittnutzung ausserhalb der Sehrow-

feenbestimmungen des URG
Wünschen Benutzende Werke aus den
Beständen des SLA über die gemäss
URG zulässigen Verwendungsformen
hinaus zu nutzen, so sind sie gehalten,
bei den Rechtsinhabern die notwendi-
gen Nutzungsrechte selbst einzuho-
len'®. An diesem Punkt endet die Ein-
flusssphäre von Literaturarchiven. Hie-
runter fallen beispielsweise Publilca-

tionsprojelcte jeder Art, Verwendung in
Sammelwerken, Bearbeitung, Verbrei-
tung etc.

ej Exkurs: Persönlickkeitsreckte

Unabhängig von der Frage der Eigen-
turns- und Urheberrechte an literari-
sehen Werken sind überdies bei jeder
Nutzung die Persönlichkeitsrechte zu
beachten'®: Die Nutzung von Schrift-
werken oder Bildern kann geeignet
sein, die Persönlichkeitsrechte noch
lebender Personen zu verletzen. Des-
halb haben Benutzer vor einer jegli-
chen Verwendung von Werken selbst-

ständig abzuklären, ob und wieweit
Persönlichkeitsrechte Dritter damit
tangiert werden, und haben gegebe-
nenfalls die Einwilligung solcher Be-

troffener zur beabsichtigten Werknut-

zung einzuholen. Besonders bedeut-
sam ist dies im Fall von Korresponden-
zen, vor deren Veröffentlichung nicht

nur die Einwilligung des Verfassers
(oder seiner Rechtsnachfolger), son-
dem auch jene des Empfängers not-
wendig ist"°; dies wird in gewissen Fäl-

len sogar für die Zugänglichkeit von
Werken im Lesesaal vorausgesetzt. Zu-
dem sind gegebenenfalls auch Auswir-
kungen auf die Rechte Dritter zu prü-
fen"'.

Zwar enden die Persönlichkeitsrechte
mit der Persönlichkeit selbst, also mit
dem Tod der Person, aber in gewissen
Konstellationen sind Persönlichkeits-
rechte auch über den Tod hinaus zu
beachten. Geschützt ist dann nicht
mehr die Persönlichkeit des Verstürbe-
nen"", aber allenfalls jene von noch le-
benden Personen: Diese sollen nicht
befürchten müssen, aufgrund von im
Nachlass enthaltenen Informationen
biossgestellt zu werden"' oder sollen
davor geschützt werden, dass sie durch
Darstellungen des Verstorbenen in ih-
rem Pietätsgefühl verletzt werden^. So

konnte sich beispielsweise die Witwe
von Ferdinand Hodler erfolgreich dage-

gen wehren, dass ein Gemälde, das ih-

ren verstorbenen Gatten auf dem To-

tenbett zeigte, öffentlich ausgestellt
wurde"?. Wo und wann dieser Person-
lichkeitsschutz Lebender nach dem Tod
endet, lässt sich aber nicht abstrakt,
sondern nur im Licht des Einzelfalls
beurteilen.

Kontakt: oliver.waespi@bak.admin.ch

15 So Macciacchini/Oertli, in: Müller/Oertli

(Hrsg.), Urheberrechtsgesetz, Bern 2012,

ad Art. 25 Rz 19.

16 Macciacchini/Oertli, op. cit., Rz 19.

17 Vgl. Ruedin, op. cit., Rz 398.

18 Art. 15 Abs. 2 und 3 SLA-Weisungen.

19 Vgl. Art. 15 Abs. l SLA-Weisungen.

20 Vgl. Art. 15 Abs. 3 SLA-Weisungen.

21 Art. 15 Abs. 3 in fine SLA-Weisungen.

22 Brückner, C., Das Personenrecht des ZGB,

Zürich 2000, Rz 651, unter Ausnahme des

strafrechtlichen Persönlichkeitsschutzes des

Menschen, vgl. BGE 118 IV 319, 322.

23 Brückner, op. cit., Rz 653.

24 Brückner, op. cit., Rz 655.

25 BGE 70 II 127.

Aspects du dro/t d'auteur dans /es arch/Ves //tte'ra/res

Bien que les archives littéraires n'acquièrent en général que la propriété matérielle de

fonds littéraires, leurs activités touchent aussi aux droits immatériels, notamment au

droit d'auteur et au droit de la personnalité. Il en va de même pour les usagers qui
désirent utiliser les œuvres contenues dans les fonds. Certains des actes d'utilisation
sont d'emblée licites du fait des restrictions au droit d'auteur prévues par la loi, dont

notamment le privilège des archives, le droit à l'utilisation des œuvres à des fins privées

ou le droit de citation. Pour les usages qui vont au-delà de ces restrictions, par exemp-
le des projets d'édition et de publication, les archives tout comme les usagers ont besoin

de se faire céder les droits nécessaires par les ayants droit. Au surplus et suivant les

cas, le consentement des personnes touchées dans leur personnalité est également
nécessaire. A cet égard, la pratique des Archives littéraires suisses, consacrée dans le

règlement d'utilisation, s'articule autour du souci de protéger au mieux les divers inté-

rets en jeu.
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